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Änderungsnachweis 
 

 

Lfd. Nr. 
 

Änderung 
 

Anmerkung 
 

Datum 
1 Erstherausgabe der VV  06.01.2021 
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Abkürzungsverzeichnis 
 
AEG    Allgemeines Eisenbahngesetz 

BEGebV   Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen 

der Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes 

BGebG  Gesetz über Gebühren und Auslagen des Bundes  

BZRG   Bundeszentralregistergesetz  

EBA   Eisenbahn-Bundesamt 

EdB    Eisenbahnen des Bundes 

EIGV    Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung  

EPSV   Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung  

EPSPV  Eisenbahn-Prüfsachverständigen-Prüfungsverordnung  

IOH    Ingenieurbau, Oberbau, Hochbau 

PSV   Prüfsachverständige / Prüfsachverständiger  

TSI    Technische Spezifikationen für die Interoperabilität 

VV   Verwaltungsvorschrift  

VV PSPV  Verwaltungsvorschrift zur Prüfung zum Prüfsachverständigen im Ei-
senbahnbereich in dem Fachbereich Ingenieurbau, Oberbau und 
Hochbau 
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Abschnitt 1 – Allgemeines 
 

§ 1  Zweck und Ziel dieser Verwaltungsvorschrift 
(1) Gemäß § 4b Abs. 1 AEG prüfen die PSV die Einhaltung der nationalen tech-

nischen Vorschriften.  

(2) PSV bedürfen vor Aufnahme ihrer Tätigkeit der Anerkennung des EBA. Das 

EBA überzeugt sich von der Qualifikation, der Fachkunde und der Zuverläs-

sigkeit der Personen, die als PSV anerkannt werden möchten. Dies erfolgt 

entsprechend den Bestimmungen der EPSV in Verbindung mit dieser Ver-

waltungsvorschrift.  

(3) Sofern die Anerkennung mit einem positiven Resultat endet, erfolgt die Ein-

tragung in die Liste der vom EBA anerkannten PSV.  

(4) Die Anerkennung erfolgt unter der Berücksichtigung der VV PSPV. 

 

§ 2 Anwendungsbereich 
(1) Im Rahmen des § 4b Abs. 1 AEG sowie des § 3 EPSV ist das Eisenbahn-

Bundesamt für die Anerkennung und die Überwachung von PSV im Bereich 

der Eisenbahnen zuständig.  

(2) Die Bestimmungen dieser Verwaltungsvorschrift definieren die fachtechni-

schen Voraussetzungen für die Anerkennung und Überwachung der PSV, 

sowie deren Tätigkeiten, Aufgaben und Befugnisse für den Fachbereich In-

genieurbau, Oberbau und Hochbau (IOH) entsprechend der Prüfsachver-

ständigenverordnung (EPSV). 

 

§ 3  Übergangsregelungen 
Es gelten der Übergangsvorschriften gemäß § 25 EPSV und § 19 EPSPV. 

 

§ 4  Inkrafttreten 
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 01.12.2020 in Kraft.
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Abschnitt 2 – Sonstige Bestimmungen 
 

§ 5  Begriffsbestimmungen 
„Prüfsachverständige“ (PSV) sind Personen, die Prüftätigkeiten nach § 4b AEG 

ausüben.  

 

§ 6 Zuständigkeiten und Aufgabenzuweisung 
(1) Die Aufgabe der Anerkennung und Überwachung der PSV erfolgt unter Fe-

derführung des Referats 21.  

(2) Der Fachdienst (Sachgebiete 213, 215 und 217 und Sachbereiche 2) leistet 

fachliche Zuarbeit bei der Anerkennung und Überwachung der PSV. 

 

§ 7 Internes Verfahren 
bleibt frei 

 

§ 8  Gebührenfolgen 
(1) Die erstmalige Anerkennung, die Erweiterung, die Verlängerung und die 

Überwachung eines PSV gemäß der EPSV ist gebührenpflichtig. Die Gebüh-

renerhebung erfolgt nach Abschnitt 12 und 13 der Anlage 1 zur BEGebV. 

(2) Die Gebührenerhebung bei Anlassüberwachungen und Maßnahmen im 

Rahmen der allgemeinen Eisenbahnaufsicht erfolgt nach der Gebühren-

nummer 1.3 des Abschnitts 1 der Anlage 1 zur BEGebV. 

  



  

Verwaltungsvorschrift VV 21 – 1.5.4 –001/01 
zur Anerkennung, zum Einsatz und zur Überwa-

chung von Prüfsachverständigen im Eisenbahnbe-
reich in dem Fachbereich Ingenieurbau, Oberbau 

und Hochbau (VV PSV) 

Seite 8 von 42 

 

Erstellt: 
Philipp Berghäuser, GA 2108 

Fachlich geprüft:  
Peter Dollowski, GA 21 

QM-geprüft:  
Detlev Hamer, GA 1511 

Freigegeben:  
Markus Köppel, GA 2 

Datum: 15.12.2020 Datum: 15.12.2020 Datum 18.12.2020 Datum: 21.12.2020 
 

Abschnitt 3 – Anerkennung 
 

§ 9 Anerkennungsvoraussetzung 
(1) Eine Anerkennung als PSV kann erfolgen, wenn die Anerkennungsvoraus-

setzungen gemäß § 4 Abs. 2 EPSV erfüllt werden.  

(2) Es gelten folgende Anforderungen für die Sachkunde nach § 4 Abs. 2 Num-

mer 2 und 3 EPSV:  

1. Für die Anerkennung im Fachgebiet Ingenieurbau sind die für die Aus-

übung der Tätigkeit als PSV erforderlichen Kenntnisse auf dem Gebiet 

der Baustatik, der Baukonstruktionen, der Bauprodukte, der Geotechnik, 

des konstruktiven Brandschutzes, des Schallschutzes, des Wärmeschut-

zes, der baurechtlichen Vorschriften und der bautechnischen Bestimmun-

gen nachzuweisen.  

2. Für die Anerkennung im Fachgebiet Ingenieurbau ist für den Tätigkeits-

bereich Schweißtechnik eine Qualifikation als Schweißfachingenieur er-

forderlich. 

3. Für die Anerkennung im Fachgebiet Hochbau sind die vorhandenen An-

erkennungen als Sachverständiger im Brandschutz vorzulegen.   

(3) Ein einschlägiges Studium gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 EPSV: 

1. Ist für die Fachgebiete Ingenieurbau und Oberbau das Studium des Bau-

wesens.  

2. Für den Tätigkeitsbereich Felsbau ist auch das Studium der Geologie als 

einschlägig zu beurteilen.  

3. Ist für das Fachgebiet Hochbau das Studium des Bauwesens oder ein 

vergleichbarer Studiengang mit Schwerpunkt Brandschutz.  

(4) Über die Gleichwertigkeit von Studienabschlüssen entscheidet das EBA 

einzelfallbezogen. 

 

§ 10 Erstanerkennung 
(1) Der Antrag auf erstmalige Anerkennung als PSV ist schriftlich oder elektro-

nisch an das Eisenbahn-Bundesamt, Referat 21, Heinemannstraße 6, 53175 
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Bonn, zu richten. Der Antrag muss das Fach- und Teilgebiet und den Tätig-

keitsbereich nach Anlage 1 dieser Verwaltungsvorschrift enthalten. 

(2) Es sind die folgenden Unterlagen beizufügen:  

1. ein tabellarischer Lebenslauf, 

2. eine Kopie des Hochschulabschlusszeugnisses oder des Zeugnisses 

über eine vergleichbare Ausbildung nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 EPSV  

3. Nachweise über die bisherige berufliche Tätigkeit unter Darlegung der 

Fachkunde nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 EPSV, insbesondere 

a) Zeugnisse (in Ablichtung) der bisherigen Arbeitgeber und   

b) Nachweise über die Fachkunde in dem Fachgebiet, für das eine An-

erkennung beantragt wird (dokumentierte eigene Arbeitsergebnisse 

in dem Fachgebiet/Tätigkeitsbereich):   

- Verzeichnis der vom Bewerber verantwortlich bearbeiteten sta-

tisch und konstruktiv schwierigen Vorhaben mit Angaben über 

die Projektbezeichnung, den Ort, die Zeit und die Ausführungsart 

sowie die Stelle, welche die bautechnische Prüfung durchgeführt 

hat (Beispielhaft: Tätigkeitsverzeichnis gemäß Anlage 8),  

- Vorlage von mindestens zwei Vorhaben aus diesem Verzeichnis 

(Bauwerksübersichtspläne, Erläuterungsbericht etc.), mit Benen-

nung der Personen, welche über die fachliche und persönliche 

Eignung des Bewerbers Auskunft geben können, 

- Prüfverzeichnisse der letzten fünf Jahre bei bereits erbrachten 

Prüfleistungen (auch Mitwirkung bei der Prüfung),  

- Schulungs- oder Ausbildungsnachweise, Nachweise über die 

Beteiligung in Ausschüssen zur Erarbeitung von Vorschriften und 

Nachweise über die durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen 

der letzten 5 Jahre. 

4. bereits vorhandene Anerkennungen/Qualifikationen (z.B. Landeszulas-

sung als Prüfingenieur, Qualifikation als Schweißfachingenieur), 

5. bei Antragstellern, die in einem Arbeits- oder Beamtenverhältnis stehen, 

eine Erklärung des Arbeitgebers, dass der Arbeitgeber ihn für die Tätigkeit 

als Prüfsachverständiger von einer Weisung freistellt (Freistellungserklä-

rung), 
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6. soweit der Schul- oder Hochschulabschluss nicht in deutscher Sprache 

abgelegt worden ist, ein Nachweis über die für die Prüftätigkeit notwendi-

gen deutschen Sprachkenntnisse nach § 4 Abs. Nr. 5 EPSV, 

7. ein Führungszeugnis (zur Vorlage bei einer Behörde nach § 30 Abs. 5 

BZRG), das nicht älter als drei Monate ist (Hinweis: Empfänger ist das 

Eisenbahn-Bundesamt, Referat 21)  

8. ein Nachweis, der auf die Feststellung der körperlichen Eignung nach § 4 

Abs. 2 Nr. 7 EPSV beschränkt ist (Eigenerklärung in der die Feststellung 

der körperlichen Eignung erklärt wird), 

9. Bestätigung der Anerkennungsbedingungen und Pflichten sowie die Zu-

stimmung zur Veröffentlichung/Weitergabe der persönlichen Daten ge-

mäß Anlage 3. 

(3) Als Nachweise über die Fachkunde können Unterlagen über die Erstellung 

oder Prüfung entsprechender Planungs-, Berechnungs- und Ausführungsun-

terlagen für eisenbahnspezifische Baumaßnahmen oder nicht eisenbahn-

spezifische Baumaßnahmen (z. B. Straßenbrücken) vorgelegt werden.  

(4) Sofern vorhanden ist ein Nachweis der in § 16 EPSV geforderten Haftpflicht-

versicherung sowie eine Bescheinigung über das Vorhandensein der erfor-

derlichen Mittel, technischen Einrichtungen und Ausrüstungen nach § 19 

EPSV mit dem Antrag vorzulegen. Spätestens nach der Erstanerkennung 

sind diese unverzüglich vorzulegen. (Hinweis: Bei dem Nachweis der Haft-

pflichtversicherung ist der PSV namentlich aufzuführen und die Abdeckung 

der Tätigkeit als PSV im Eisenbahnbereich ist durch die Versicherung zu be-

stätigen.) 

 

§ 11    Verlängerung 
(1) Der Antrag auf Verlängerung der Anerkennung als PSV ist schriftlich oder 

elektronisch an das Eisenbahn-Bundesamt, Referat 21, Heinemannstraße 6, 

53175 Bonn, zu richten. Der Antrag muss das Fach- und Teilgebiet und den 

Tätigkeitsbereich nach Anlage 1 dieser Verwaltungsvorschrift enthalten, in 

welchem der PSV anerkannt ist. 

(2) Es sind die folgenden Unterlagen beizufügen: 
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1. Nachweise über Arbeitsergebnisse (Beispielhaft; Tätigkeitsverzeichnis 

gemäß Anlage 8), die der Antragsteller nach der Erteilung der vorhande-

nen Anerkennung in demjenigen Fachgebiet selbst erbracht hat, für das 

er die Verlängerung der Anerkennung beantragt, 

2. Nachweise über relevante Lehr- oder Fortbildungsveranstaltungen, die 

der Antragsteller nach der Erteilung der vorhandenen Anerkennung be-

sucht hat, 

3. Nachweise über Prüfungen, die der Antragsteller nach der Erteilung der 

vorhandenen Anerkennung bestanden hat,  

4. Nachweise über Veränderungen bei der bisherigen beruflichen Tätigkeit 

nach § 10 (2) Nr. 3 und bei bereits vorhandenen staatlichen Anerkennun-

gen nach § 10 (2) Nr. 4, die nach der Erteilung der vorhandenen Anerken-

nung eingetreten sind,  

5. ein Führungszeugnis (zur Vorlage bei einer Behörde nach § 30 Abs. 5 

BZRG), das nicht älter als drei Monate ist. (Hinweis: Als Verwendungs-

zweck ist anzugeben: Referat 21; Anerkennung von Prüfsachverständi-

gen),  

6. ein Nachweis, der auf die Feststellung der körperlichen Eignung nach § 4 

Absatz 2 Nummer 7 EPSV beschränkt ist (Eigenerklärung in der die Fest-

stellung der körperlichen Eignung erklärt wird),   

7. ein Nachweis der in § 16 EPSV geforderten Haftpflichtversicherung (Hin-

weis: Bei dem Nachweis der Haftpflichtversicherung ist der PSV nament-

lich aufzuführen und die Abdeckung der Tätigkeit als PSV im Eisenbahn-

bereich ist durch die Versicherung zu bestätigen.),  

8. Bescheinigung über das Vorhandensein der erforderlichen Mittel, techni-

schen Einrichtungen und Ausrüstungen nach § 19 EPSV,  

9. Bestätigung der Anerkennungsbedingungen und Pflichten sowie die Zu-

stimmung zur Veröffentlichung/Weitergabe der persönlichen Daten ge-

mäß Anlage 4. 

(3) Bei mindestens einer Außenstelle (Sachbereich 2), in welcher der PSV im 

zurückliegenden Anerkennungszeitraum tätig war, soll durch das Ref. 21 

eine Stellungnahme über die gesammelten Erfahrungen eingeholt werden. 

Hierbei soll Bezug auf eine oder mehrere Maßnahmen aus dem Tätigkeits-

verzeichnis nach (2) Nr. 1 genommen werden.  
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§ 12    Erweiterung 
(1) Der Antrag auf Erweiterung der Anerkennung als PSV ist schriftlich oder 

elektronisch an das Eisenbahn-Bundesamt, Referat 21, Heinemannstraße 6, 

53175 Bonn zu richten. Der Antrag muss das Fach- und Teilgebiet und den 

Tätigkeitsbereich nach Anlage 1 dieser Verwaltungsvorschrift enthalten. 

(2) Im Zuge der Erweiterung sind die Nachweise gemäß § 10 (2) Nr. 3, 4 und 9 

einzureichen.  

(3) Erweiterungen werden unter der bestehenden Anerkennung mit einem „Än-

derungsbescheid“ zusammengefasst. Die bestehende Anerkennung verlän-

gert sich hierdurch nicht. Bei Anerkennung in unterschiedlichen Teilgebieten 

(unterschiedliche Anerkennungsnummer) werden zwei Stempelmuster her-

ausgegeben. 
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Abschnitt 4 – Überwachung 
 

§ 13  Art und Umfang der Überwachung 
(1) Die Überwachung kann nach § 24 EPSV in Form einer Durchsicht von Ar-

beitsergebnissen, Begleitung bei Prüfungen, Befragung, Auditierung oder 

Auswertung von elektronischen Arbeitsergebnissen erfolgen.  

(2) Das EBA legt Art, Umfang und Häufigkeit der Überwachung nach pflichtge-

mäßem Ermessen fest. Der PSV ist gegenüber dem EBA jederzeit zu sach-

gemäßer Auskunft über seine Tätigkeit gemäß § 22 EPSV verpflichtet. 

 

§ 14  Jahresüberwachung 
(1) Eine Jahresüberwachung erfolgt bei jedem PSV in Form eines Fragenkata-

loges und eines Tätigkeitsverzeichnisses (Anlage 7-8). Der Fragenkatalog 

und das Tätigkeitsverzeichnis sind durch den PSV über E-Mail einzureichen. 

(Hinweis: Künftig sollen die Unterlagen von den PSV über das E-Servicepor-

tal des Eisenbahn-Bundesamtes eingereicht werden.) 

(2) Es erfolgt eine Plausibilitätsprüfung der von den PSV eingereichten Unterla-

gen. 

(3) Der Fragenkatalog und das Tätigkeitsverzeichnis müssen bis zum 01.03. je-

den Kalenderjahres eingereicht werden. 

 

§ 15  Regelüberwachung 
(1) Zusätzlich zur Jahresüberwachung erfolgt eine Regelüberwachung. 

(2) Die Regelüberwachung soll mindestens einmal im Anerkennungszeitraum 

von 5 Jahren durchgeführt werden. In der Regel erfolgt die Überwachung im 

Zuge der „Überwachung über die Erstellung“ (Bauaufsicht) durch die Außen-

stellen. Erfolgt innerhalb der ersten vier Jahre des Anerkennungszeitraums 

von 5 Jahren keine Überwachung, ist der PSV aufzufordern, Unterlagen für 

die Überwachung einzureichen. Im Zuge der Regelüberwachung können zu-

dem jederzeit weitere Stichproben festgelegt werden. 
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(3)  Es erfolgt eine Plausibilitätsprüfung der eingereichten Unterlagen. Weiter-

gehende vertiefte fachliche Überprüfungen unter Einbindung der Sachge-

biete oder der Sachbereiche sind möglich. 

 

§ 16  Anlassüberwachung 
(1) Im begründeten Ausnahmefall kann eine Überprüfung des PSV in Form einer 

Anlassüberwachung erforderlich werden. Dies kann notwendig werden:  

1. wenn es zu Auffälligkeiten im Regelüberwachungsverfahren oder der Jah-

resüberwachung gekommen ist, 

2. aufgrund von Meldungen der EBA-Außenstellen, der Auftraggeber etc. an 

die EBA-Zentrale beziehungsweise über festgestellte Verstöße bei der 

„Fachdatenbank Baumaßnahmenstatistik“,  

3. im Zuge von Schwerpunktprüfungen o. ä., 

4. oder bei Vorliegen sonstiger Meldungen (z. B. durch die EdB).  

(2) Den Umfang der Anlassüberwachung legt das EBA anlassbezogen fest.  

(3) Verstöße werden hinsichtlich ihrer Kritikalität in vier verschiedenen Bewer-

tungsklassen gemäß Tabelle 1 eingeteilt. Der Umfang der Anlassüberwa-

chung orientiert sich an der Schwere des Verstoßes oder an der Häufigkeit 

des Auftretens eines Verstoßes. Bei einem wiederholt festgestellten Verstoß, 

wird die nächste Bewertungsklasse erreicht.  

(4) Verstöße richten sich gegen die Anerkennungsvoraussetzungen gemäß §§ 

4 bis 5 EPSV oder die Pflichten des PSV gemäß §§ 14 bis 23 EPSV. 



  

Verwaltungsvorschrift VV 21 – 1.5.4 –001/01 
zur Anerkennung, zum Einsatz und zur Überwa-

chung von Prüfsachverständigen im Eisenbahnbe-
reich in dem Fachbereich Ingenieurbau, Oberbau 

und Hochbau (VV PSV) 

Seite 15 von 42 

 

Erstellt: 
Philipp Berghäuser, GA 2108 

Fachlich geprüft:  
Peter Dollowski, GA 21 

QM-geprüft:  
Detlev Hamer, GA 1511 

Freigegeben:  
Markus Köppel, GA 2 

Datum: 15.12.2020 Datum: 15.12.2020 Datum 18.12.2020 Datum: 21.12.2020 
 

 
Tabelle 1: Darstellung der Bewertungsklassen und Beschreibung der Verstöße 
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Abschnitt 5 – Aufgaben der Prüfsachverständigen 
 

§ 17  Art und Umfang der bautechnischen Prüfung 
(1) Gemäß § 9 EPSV hat der PSV bei der bautechnischen Prüfung die erforderli-

chen Nachweise von Ingenieurbau, Oberbau oder Hochbau-Anlagen sowie 

Ausführungs- und Konstruktionszeichnungen auf Vollständigkeit und auf Über-

einstimmungen mit den nationalen technischen Vorschriften zu prüfen. Hierbei 

sind, soweit erforderlich, auch die Anforderungen des Wärme- und Schallschut-

zes sowie des baulichen konstruktiven Brandschutzes zu berücksichtigen. Bei 

Bedarf können PSV stichprobenartig auch die Bauausführung auf Übereinstim-

mung mit den freigegebenen Ausführungsunterlagen, mit dem Prüfbericht und 

die ordnungsgemäße Durchführung erforderlicher Abnahmen vor Ort prüfen.  

(2) Stellt sich im Laufe der Prüfung heraus, dass wichtige oder schwierige Teile 

einer baulichen Anlage zu einer Fachrichtung gehören, für die der PSV nicht 

die erforderliche Kompetenz besitzt, so ist er verpflichtet, dies dem EBA unver-

züglich anzuzeigen. Ebenso muss er verfahren, wenn die Prüfung einzelner 

Teile Sonderkenntnisse verlangt, die er selbst nicht besitzt. Im Einzelfall kann 

bereits im Vorfeld eine Klärung mit dem EBA angestrebt werden.  

(3) Erbringen mehrere PSV ein gemeinschaftliches Prüfergebnis, sind durch einen 

federführenden PSV die zu beteiligenden PSV einzubinden. Die Prüfberichte 

der zu beteiligenden PSV sind im Abschlussprüfbericht des federführenden 

PSV aufzunehmen. Zudem ist durch den federführenden PSV die Übereinstim-

mung der Schnittstelle zwischen den beteiligten PSV zu dokumentieren. Die 

Verantwortung eines PSV für den von Ihm geprüften Teil bleibt hiervon unbe-

rührt. Im Prüfbericht muss zweifelsfrei erkennbar sein, wer für welche Teile des 

Prüfergebnisses, der Feststellung oder der Beurteilung verantwortlich ist. 

 

§ 18  Fachgebiet Ingenieurbau, Teilgebiet Brückenbau 
Im Bereich der Anerkennung als PSV im Fachgebiet Ingenieurbau, Teilgebiet Brü-

ckenbau erfolgt eine Unterscheidung der Tätigkeitsbereiche Massivbau, Verbund-

bau, Stahlbau sowie Schweißtechnik. Die Anerkennung in den Tätigkeitsbereichen 
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Stahlbau, Massivbau und Verbundbau schließt eine Anerkennung für den konstruk-

tiven Brandschutz, den Schallschutz und den Wärmeschutz mit ein. 

 

Die Prüfung hat sich auf alle tragenden Teile der baulichen Anlage einschließlich 

der Baubehelfe und Bauzustände zu erstrecken. Außer den zahlenmäßigen Berech-

nungen muss geprüft werden, ob die Voraussetzungen und Annahmen des Stand-

sicherheitsnachweises zutreffen, ob alle Einwirkungen vollständig erfasst und ihre 

Fortleitung bis in den Baugrund verfolgt und die Stabilität des Bauwerks im Einzel-

nen und als Ganzes gesichert ist. 

 

Im Regelfall sind neben der statischen Berechnung auch die Ausführungszeichnun-

gen in statisch konstruktiver Hinsicht und die Werkstattpläne (Stahlbau) zu prüfen. 

Dies erfordert u. a. auch die Prüfung aller erforderlichen Anschlüsse, Verbände und 

Knotenausbildungen. Hierbei ist die Übereinstimmung mit dem Standsicherheits-

nachweis festzustellen und die konstruktive Durchbildung und Durchführbarkeit zu 

prüfen.  

 

Des Weiteren können objektspezifisch auch die folgenden Prüfungen erforderlich 

sein: 

• Statische Berechnungen und Ausführungszeichnungen von Verbauten 

• Statische Berechnungen und Ausführungszeichnungen von Montage-, Bau- und 

Transportzuständen 

• Statische Berechnungen und Ausführungspläne für Schalungs- und Traggerüste; 

sofern (für Bauteile) eine Typenstatik vorliegt, ist die Prüfung der statischen Be-

rechnung nicht erforderlich 

• Prüfung der Ausführungsunterlagen in schweißtechnischer Hinsicht 

• Gesonderte Nachweise zur Ermittlung der Schienenspannungen (Zusammenwir-

kung von Tragwerk und Oberbau) 

• Dynamische Berechnung (Resonanzrisiko) 

• Rechnerische Nachweise und konstruktive Durchbildung zum Schutz gegen Erd-

beben 

• Einflusslinien zur Berechnung der Belastungsberechnung bei Schwertransporten 

• Nachweis des Schall-, Wärme- und konstruktiven Brandschutzes 
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• Rechnerische Nachweise zur Nachrechnung gemäß Richtlinienfamilie RiLF 805 

 

Um Prüfungen in der Schweißtechnik durchführen zu können, bedarf es aufgrund 

der Komplexität und der erforderlichen Fachkenntnisse eine gesonderte Anerken-

nung. Grundsätzlich ist daher die schweißtechnische Prüfung durch einen PSV mit 

der Anerkennung im Tätigkeitsbereich Schweißtechnik durchzuführen. Nur in Aus-

nahmefällen – i. d. R. bei untergeordneten Bauteilen/Bauwerken – kann die 

schweißtechnische Prüfung durch einen PSV mit der Anerkennung in den Tätig-

keitsbereichen Stahlbau, Massivbau oder Verbundbau auch ohne Anerkennung für 

Schweißtechnik durchgeführt werden.  

 

Bei der Prüfung der Gründungen von Eisenbahnbrücken und sonstigen konstrukti-

ven Ingenieurbauwerken, deren Gründungsbauwerke der Geotechnischen Katego-

rie (GK) 3 gemäß Abs. 2.1 (21) der DIN EN 1997-1:2009-09 in Verbindung mit Abs. 

A 2.1.2.4 (A (22) bis A (29)) DIN 1054:2010-12 zuzuordnen sind, ist ein PSV mit 

einer Anerkennung im Fachgebiet Ingenieurbau, Teilgebiet Geotechnik und Tunnel-

bau zu beteiligen bzw. gesondert zu beauftragen. Die Gründung von Bauwerken mit 

fester Fahrbahn und Bauwerke auf Strecken mit Entwurfsgeschwindigkeiten ve > 

200 km/h sind grundsätzlich der GK 3 zuzuordnen. 

 

§ 19  Fachgebiet Ingenieurbau, Teilgebiet Geotechnik und Tunnelbau 
Im Bereich der Anerkennung als PSV im Fachgebiet Ingenieurbau, Teilgebiet Geo-

technik und Tunnelbau erfolgt eine Unterscheidung der Tätigkeitsbereiche Erd- und 

Grundbau, Felsbau, Geokunststoffe und Tunnelbau.  

 

Die bautechnische Prüfung der Standsicherheitsnachweise (innere und äußere 

Standsicherheit) und der Konstruktion wird grundsätzlich als vollumfängliche Prü-

fung durchgeführt. 

Die bautechnische Prüfung der Interpretation der geotechnischen Messergebnisse 

und Beobachtungen zur Kontrolle der Standsicherheit während und nach der Bau-
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ausführung am Bauwerk selbst und dessen Umgebung einschließlich der Verkehrs-

wege/Bebauungen oberhalb des Bauwerks führt der PSV im Teilgebiet Geotechnik 

und Tunnelbau als repräsentative Stichprobenprüfungen durch. 

 

§ 20  Fachgebiet Oberbau 
Im Bereich der Anerkennung als PSV im Fachgebiet Oberbau erfolgt eine Unter-

scheidung der Tätigkeitsbereiche Bahnübergänge, Feste Fahrbahn, Ober-

bauschweißtechnik, Schienenbefestigung, Schotteroberbau, Trassierung, Weichen 

und Sonderkonstruktionen und Zerstörungsfreie Prüfmethoden.  

 

Gemäß §§ 16 und 17 EIGV sind für die Erteilung einer Inbetriebnahmegenehmigung 

eine Freigabe der geprüften Planung, eine Bestätigung der Verwendbarkeit von 

Bauprodukte oder der Anwendbarkeit von Bauarten und der notwendigen Abnah-

meprüfungen erforderlich. Die Nachweise hierüber müssen PSV in Prüfbescheini-

gungen bestätigen. Für die Freigabe der geprüften Planung werden PSV des Tätig-

keitsbereichs Trassierung eingesetzt.  

 

Für die Bestätigung der Verwendbarkeit von Bauprodukten oder der Anwendbarkeit 

von Bauarten erstellen die PSV Gutachten im Rahmen des Zulassungsprozesses. 

Hierbei gibt es die Interoperabilitätskomponenten Schienenbefestigung, Schwelle 

und Schotter, die durch die PSV für Schienenbefestigungen und Schotteroberbau 

geprüft werden. Die Tätigkeitsbereiche sind zu trennen, da der PSV für Schienen-

befestigungen weitreichende Materialkenntnisse hinsichtlich Kunststoffen und Stäh-

len aufweisen muss.  

 

Ferner werden für das Teilsystem Infrastruktur PSV für Feste Fahrbahnen und Wei-

chen und Sonderkonstruktionen benötigt, die die erforderlichen Prüfungen für das 

Teilsystem Infrastruktur durchführen und Gutachten für die Erstellung von Zulassun-

gen und Zustimmungen im Einzelfall erstellen.  

 

Die PSV Oberbauschweißtechnik und Zerstörungsfreie Prüfmethoden werden im 

Rahmen der Bauaufsicht eingesetzt, um die notwendigen Abnahmeprüfungen 
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durchzuführen. Ferner unterstützen sie im Rahmen der Eisenbahnaufsicht das EBA 

bei Verstößen und erstellen Gutachten für Zulassungen und Zustimmungen. 

 

§ 21  Fachgebiet Hochbau (vorbeugender Brandschutz) 
Im Bereich der Anerkennung als PSV im Fachgebiet Hochbau gibt es den Tätigkeit-

bereich vorbeugender Brandschutz.  

 

Die Prüfung zielt auf die Feststellung, ob mit den bautechnischen Nachweisen die 

Schutzziele nach §14 MBO erreicht werden; dies betrifft bauliche, anlagentechni-

sche und organisatorische Maßnahmen sowie die Wirksamkeit von Lösch- und Ret-

tungsmaßnahmen. 

 

§ 22  Pflichten des Prüfsachverständigen 
Ein Prüfsachverständiger im Bereich der Eisenbahnen des Bundes hat die Pflichten 

nach §§ 14 bis 23 EPSV und der Anlage 2 dieser Verwaltungsvorschrift einzuhalten. 
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Anlage 1 Tätigkeitsbereiche 

Prüfsachverständige können im Fachbereich der IOH-Anlagen für mehrere Fachge-
biete, Teilgebiete und Tätigkeitsbereiche anerkannt werden:  

 

• Fachgebiet Ingenieurbau 
• Teilgebiet Brückenbau einschließlich konstruktiver Ingenieurbau  

   Tätigkeitsbereich: - Massivbau [M] 

- Stahlbau [S] 

    - Verbundbau [V]1 

     

Tätigkeitsbereich: - Schweißtechnik [SW]  

 

• Teilgebiet Geotechnik und Tunnelbau  

Tätigkeitsbereich: - Erd- und Grundbau [E-G] 

- Felsbau [F] 

- Geokunststoffe [GK]2 

- Tunnelbau [T] 

 

• Fachgebiet Oberbau 

  Tätigkeitsbereiche: - Bahnübergänge [BÜ] 

   - Feste Fahrbahn [FFB] 

   - Oberbauschweißtechnik [OSW] 

 - Schienenbefestigung [SB] 

   - Schotteroberbau [SO] 

   - Trassierung [TR]  

 - Weichen und Sonderkonstruktionen [WS] 

 - Zerstörungsfreie Prüfmethoden [ZfP] 
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• Fachgebiet Hochbau 

Tätigkeitsbereich: - vorbeugender Brandschutz [B] 

 

 
1
 Eine Anerkennung im Tätigkeitsbereich Verbundbau ist nur in Verbindung mit einer voran-

gehenden Anerkennung im Tätigkeitsbereich Massivbau oder Stahlbau möglich.  
2 Eine Anerkennung im Tätigkeitsbereich Geokunststoffe ist nur mit einer vorangehenden 

Anerkennung im Tätigkeitsbereich Erd- und Grundbau oder Tunnelbau möglich. 
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Anlage 2 Pflichten des Prüfsachverständigen 

(1) Der Prüfsachverständige ist in der Ausübung seiner Tätigkeit unabhängig und an Wei-

sungen seines Auftraggebers nicht gebunden. Er erfüllt die ihm obliegenden Aufgaben 

unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen. 

 

(2) Der Prüfsachverständige darf keine Verpflichtungen eingehen, die geeignet sind, die von 

ihm zu treffenden Feststellungen und Beurteilungen zu beeinflussen. Er darf insbeson-

dere keine Unterlagen für Objekte prüfen, an deren Entwicklung, Planung oder Ausfüh-

rung er beteiligt war („Vier-Augen-Prinzip“). 

 

(3) Der Prüfsachverständige hat seine Tätigkeiten unter Beachtung der nationalen techni-

schen Vorschriften mit der erforderlichen Sorgfalt durchzuführen. Er hat die Grundlagen 

seiner Prüftätigkeit mit der erforderlichen Sorgfalt zu ermitteln. 

 

(4) Der Prüfsachverständige hat die zu erbringenden Leistungen grundsätzlich persönlich 

zu erfüllen. Eine zeitweise Vertretung ist nur durch Prüfsachverständige mit gleicher An-

erkennung zulässig.  

 

(5) Vor Vollendung des 70. Lebensjahres hat der Prüfsachverständige laufende Prüfauf-

träge im Einvernehmen mit den betroffenen Auftraggebern an geeignete Prüfsachver-

ständige zu übergeben.  

 

(6) Erbringen mehrere Prüfsachverständige ein gemeinschaftliches Prüfergebnis, muss 

zweifelsfrei erkennbar sein, wer für welche Teile des Prüfergebnisses, der Feststellun-

gen oder der Beurteilungen verantwortlich ist. Die einzelnen Teile müssen von dem je-

weils zuständigen Prüfsachverständigen unterschrieben und mit dem jeweiligen Stem-

pelabdruck nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 EPSV versehen werden. 

 

(7) Der Prüfsachverständige darf Hilfskräften einzelne Prüftätigkeiten insoweit übertragen, 

als er deren Tätigkeit ordnungsgemäß überwachen kann. Der Prüfsachverständige trägt 

die Verantwortung für Auswahl und Überwachung der Hilfskräfte. Erforderliche Beurtei-

lungen muss der Prüfsachverständigen persönlich vornehmen. 
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(8) Der Prüfsachverständige hat eine Haftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und Ver-

mögensschäden abzuschließen und während der Dauer der Anerkennung aufrechtzu-

erhalten. Die Pflicht nach Satz 1 ist erfüllt, wenn das Unternehmen, das den Prüfsach-

verständigen beschäftigt, eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat, die den Prüf-

sachverständigen namentlich mit seiner Tätigkeit als Prüfsachverständiger im Eisen-

bahnbereich einbezieht. Die Haftpflichtversicherung muss eine Mindestversicherungs-

summe in Höhe von 2,5 Millionen Euro für jeden Versicherungsfall sowie mindestens 

eine zweifache Deckung für das gesamte Jahr aufweisen. Die Versicherung muss eine 

fünfjährige Nachhaftung vorsehen. 

 

(9) Dem Prüfsachverständigen ist es untersagt, die bei der Ausübung seiner Tätigkeit er-

langten Kenntnisse Dritten unbefugt mitzuteilen oder zum Vor- oder Nachteil Dritter un-

befugt zu verwenden. Diese Pflicht des Prüfsachverständigen zur Geheimhaltung be-

steht über die Beendigung des Auftragsverhältnisses hinaus. Sie gilt auch für die Zeit 

nach dem Erlöschen oder nach dem Widerruf der Anerkennung. Für Hilfskräfte des Prüf-

sachverständigen gilt dies entsprechend.  

 

(10) Erkennt der Prüfsachverständige, dass eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder für 

die ordnungsgemäße Durchführung seiner Prüftätigkeit besteht, so hat er dies unver-

züglich dem betreffenden Auftraggeber und der zuständigen Eisenbahnaufsichtsbe-

hörde anzuzeigen. 

 

(11) Der Prüfsachverständige hat die zur Ausübung seiner Tätigkeit erforderlichen Mittel, 

technischen Einrichtungen und Ausrüstungen vorzuhalten. 

 

(12) Der Prüfsachverständige hat über jede von ihm durchgeführte Prüftätigkeit Aufzeichnun-

gen zu führen. Die Aufzeichnungen hat der Prüfsachverständige mit dem Datum ihrer 

Anfertigung zu versehen und zu unterzeichnen.  

 

(13) Der Prüfsachverständige hält das Ergebnis seiner Prüfung in einem Prüfbericht fest. Der 

Prüfbericht ist nachvollziehbar zu fassen. Er ist zu unterzeichnen sowie mit dem Datum 

seiner Fertigstellung und mit dem nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 EPSV zu verwen-

denden Stempel zu versehen. Hinweise:  
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1. Die Nachvollziehbarkeit ist gegeben, wenn für alle Eintragungen grüne, wischfeste 

Farbe verwendet wird. Bei Berechnungen und sonstigen schriftlichen Nachweisen 

ist außerdem jede Seite mit einer Kennzeichnung in grüner Farbe zu versehen, die 

eine durchgehende Prüfung erkennen lässt. 

2. Der Stempel ist nach dem Muster in der „Verwaltungsvorschrift zur Anerkennung, 

zum Einsatz und zur Überwachung von Prüfsachverständigen im Eisenbahnbe-

reich in dem Fachbereich Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau (VV PSV)“ selbst 

zu beschaffen.  

 

(14) Der Prüfsachverständige ist verpflichtet, folgende Unterlagen zehn Jahre aufzubewah-

ren: 

1. die Aufzeichnungen seiner Prüfergebnisse und 

2. sonstige Unterlagen, die sich auf die durchgeführten Prüfungen und seine Tätigkeit 

als Prüfsachverständiger beziehen. 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem der betref-

fende Prüfauftrag abgeschlossen worden ist. 

 

(15) Werden die Unterlagen nach Absatz 3 Satz 1 auf Datenträgern gespeichert, muss der 

Prüfsachverständige durch technische und organisatorische Maßnahmen nach den Ar-

tikeln 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 

95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 

22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung die 

Daten vor unbefugter Einsichtnahme schützen und sicherstellen, dass die Daten 

1. während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind, 

2. innerhalb einer angemessenen Frist lesbar gemacht werden können und 

3. nicht nachträglich geändert werden können. 

 

(16) Der Prüfsachverständige hat der zuständigen Behörde unverzüglich Folgendes anzuzei-

gen: 

1. die Änderung seiner Wohn- oder Niederlassungsadresse,  
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2. die Änderung seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit und die Aufnahme 

einer weiteren beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit, insbesondere den Eintritt 

in ein Arbeitsverhältnis oder in ein Beamtenverhältnis, 

3. rechtskräftige Verurteilungen in einem gegen ihn gerichteten Strafverfahren, 

4. die Antragstellung auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen 

oder das Vermögen einer Handelsgesellschaft, deren Geschäftsführer oder Ge-

sellschafter er ist, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und die Abweisung der 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse, 

5. die dauerhafte Verschlechterung seines Gesundheitszustands, aufgrund derer er 

unfähig ist, die Tätigkeit des Prüfsachverständigen ordnungsgemäß auszuüben, 

und 

6. das Erlöschen des Versicherungsschutzes nach § 16 EPSV. 

 

(17) Der Prüfsachverständige hat der zuständigen Behörde auf deren Verlangen unentgelt-

lich solche Auskünfte zu erteilen und angeforderte Unterlagen vorzulegen, die zur Über-

wachung seiner Tätigkeit und der Einhaltung seiner Pflichten erforderlich sind. 

 

(18) Der Prüfsachverständige hat sich in den Fachgebieten, für die er anerkannt ist, regelmä-

ßig, mindestens einmal jährlich, fortzubilden und den Erfahrungsaustausch zu pflegen. 
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Anlage 3 Muster Bestätigung der Anerkennungsbedingungen                 
(Erstanerkennung) 

 
Anerkennung von:  Herrn/Frau  
     Mustermann 
  Musterstraße 0 
  00000 Musterstadt  
 
 
Ich bestätige, dass ich mit den in dem Schreiben des Eisenbahn-Bundesamtes vom xx.xx.xxxx 

dargelegten Bedingungen einverstanden bin und die Pflichten gemäß §§ 14 bis 23 EPSV und 

der Anlage 1 zu diesem Schreiben anerkenne und bei meiner künftigen Tätigkeit zugrunde 

legen werde. 

 

Mit der Veröffentlichung meiner Daten (Name, berufliche Anschrift und Tätigkeiten) nach der 

erfolgten Anerkennung bin ich  

 

□ einverstanden / □ nicht einverstanden. 
 
 
Mit der Weitergabe meiner Daten an die bvs-EBA und die vpi-EBA bin ich  
 

□ einverstanden / □ nicht einverstanden. 
 
 
 
……………………………….. 
(Ort) 
 
 
 
……………………………….. 
(Datum) 
 
 
 
……………………………….. 
(Unterschrift) 
 

 

Hinweis: Das eingereichte polizeiliche Führungszeugnis wird nach Abschluss des Verfahrens vernichtet. 
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Anlage 4 Muster Bestätigung der Anerkennungsbedingungen                 
(Verlängerung) 

 
Anerkennung von:  Herrn/Frau  
     Mustermann 
   Musterstraße 0 
  00000 Musterstadt  
 
Ich bestätige, dass ich mit den in dem Schreiben des Eisenbahn-Bundesamtes vom xx.xx.xxxx 

dargelegten Bedingungen einverstanden bin und die Pflichten gemäß §§ 14 bis 23 EPSV und 

der Anlage 1 zu diesem Schreiben anerkenne und bei meiner künftigen Tätigkeit zugrunde 

legen werde. Mir ist bekannt, dass meine Daten im Rahmen der Anerkennung auf der Inter-

netseite des Eisenbahn-Bundesamtes veröffentlicht werden.  

 

Mit der Veröffentlichung meiner Daten (Name, berufliche Anschrift und Tätigkeiten) bin ich  

 

□ einverstanden / □ nicht einverstanden. 
 
 
Mit der Weitergabe meiner Daten an die bvs-EBA und die vpi-EBA bin ich  
 

□ einverstanden / □ nicht einverstanden. 
 
 
 
……………………………….. 
(Ort) 
 
 
 
……………………………….. 
(Datum) 
 
 
 
……………………………….. 
(Unterschrift) 
 

 
Hinweis: Das eingereichte polizeiliche Führungszeugnis wird nach Abschluss des Verfahrens vernichtet. 
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Anlage 5 Muster Urkunde 
 

Zentrale 

Urkunde 
über die Anerkennung 

des/r 

Frau/Herrn Mustermann 
als 

Prüfsachverständiger 
im Eisenbahnbereich 

für die Tätigkeit  
der bautechnischen Prüfung  
Fachgebiet/Teilgebiet XXX 

Tätigkeitsbereich XXX 
Anerkennungsnummer: 21/JJ/IdNr. 

 

Diese Urkunde beruht auf der mit Bescheid XXX vom xx.xx.xxxx ausgesprochenen Anerken-

nung und den dort genannten Bedingungen. Die Anerkennung ist befristet bis zum 

xx.xx.xxxxx.  

 

Bonn, den xx.xx.xx 

 

Im Auftrag 

gez.:         beglaubigt:  
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Anlage 6 Stempelmuster 

Stempelmuster: Prüfstempel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stempelmuster: Rundstempel  

Stempelgröße: d = 40 mm  

 

 

 

 
 
 
 
Erläuterung zur Anerkennungsnummer  
 
- Ziffer 1 und 2: anerkennendes Referat 
- Ziffer 3 und 4: Jahr der Anerkennung 
- Ziffer 5 bis 8:  Identifikationsnummer (IdNr.) 

  

In bautechnischer Hinsicht geprüft 
Prüfnummer des Prüfverzeichnisses:        …………......... 

Prüfbericht Nr.:          ………............ 

Musterstadt, den          …………........              

Prüfsachverständiger im Eisenbahnbereich, Fachgebiet/Teilgebiet xxxxx   

Tätigkeitsbereich: xxx 

Anerkennungsnummer: 21/JJ/IdNr.  

anerkannt vom Eisenbahn-Bundesamt bis xx.xx.xxxxx 

Frau/Herr Mustermann 

Muster Straße 0 

00000 Musterstadt   …………………………….. 

Tel.: (0000) 0000-0              (Unterschrift) 
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Anlage 7 Muster Fragenkatalog Jahresüberwachung 

 

Zentrale 
 

 

 

 

  
Fragenkatalog für die Selbstauskunft von Prüfsachverständigen im Eisenbahnbereich 
im Fachbereich Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau 
 

Name:        Anerkennungsnummer:  

Tätigkeitsbereich:   

Organisation:   

Adresse:     

E-Mail:     

Telefon:     

Angaben unverändert:  ☐ ja  ☐ nein  
 

1. Sind organisatorische Änderungen seit der Anerkennung/Verlängerung eingetreten? 
(Änderung der Position etc.)  

☐ ja  ☐ nein 

 Bemerkung:              
 
 

2. Welche erforderlichen Mittel (technische Einrichtungen, Software etc.) zur Ausübung 
Ihrer Tätigkeit besitzen Sie?  

              
 
 

3. Haben Sie im Rahmen Ihrer Prüfung Abweichungen von den a. R. d. T festgestellt? 
(EiTB)   

☐ ja  ☐ nein 

 

Tabelle „Abweichung von dem Regelwerk“: -bitte gesonderte Excel-Tabelle beachten-  
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4. Listen Sie die im letzten Jahr bearbeiteten Prüfaufträge getrennt nach abgeschlosse-
nen und laufenden Aufträgen auf. Die Auflistung erfolgt unter der Angabe der Bau-
werksart, der an der Prüfung beteiligten Mitarbeiter, des Auftraggebers und der Auf-
tragssumme. Im Bereich Stahlbau ist im Bemerkungsfeld anzugeben, wer die 
Schweißtechnische Prüfung durchgeführt hat.  

 
-bitte gesonderte Excel-Tabelle (Tätigkeitsverzeichnis) beachten-  

 

Ich bestätige, dass ich keine Unterlagen für Objekte geprüft habe, an deren Entwick-
lung, Planung oder Ausführung ich beteiligt war.  
 
Zudem versichere ich, dass ich eine Haftpflichtversicherung gemäß § 16 EPSV abge-
schlossen habe und diese über die Dauer der Anerkennung aufrechterhalte. 
 
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben. 

 
                                    
(Ort, Datum)     (Unterschrift) 
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Anlage 8 Muster Tätigkeitsverzeichnis Jahresüberwachung  

 
 

 
 
Tätigkeitsverzeichnis im Fachgebiet Ingenieurbau – beispielhaft ausgefüllt 

 

Prüf.-Nr. Beschreibung / Lage Bauherr Bauwerksart Bauwerkstyp

M,
S,
V,

SW

Bauwerks-
klasse

Geotechnik. 
Kategorie

Datum 
Prüfauftrag

Auftraggeber
Honorar der 
Prüfleistung 

in €

Beteiligte Mitarbeiter
des PSV 

BP,
G,

BB,

zuständige 
EBA-Außenstelle

Bemerkung

43202
Erneuerung der EÜ
 „Muster 2“, Strecke 1773, km 
252,095 – 252, 149

DB Netz, Rb … Stahlbrücke
Stabbogen- und 
Netzwerkbrücke

S 5 31.08.2016 DB Netz Großprojekte 60.000 Dipl.-Ing. XXX BP Essen / Köln

43201
Erneuerung der EÜ
 „Muster1“, Strecke 1773, km 
252,095 – 252, 149

DB Netz, Rb … Betonbrücke Stahlbetonrahmen M 4 02.08.2015 DB Netz Großprojekte 40.000 Dipl.-Ing. XXX BP Berlin

Name:

Anerkennungsnummer:

Tätigkeitsbereich:

Beschreibung des Vorhabens 

abgeschlossene Aufträge 

laufende Aufträge 

Angabe zu den Prüfaufträgen

Titel. VV NN

21/xx/xxxx

z.B. Massivbau 

Prüfsachverständige/r 
im Eisenbahnbereich, Fachgebiet Ingenieurbau, Teilgebiet Brückenbau einschließlich 
konstruktiver Ingenieurbau 
anerkannt durch das Eisenbahn-Bundesamt

 Fachbereich Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau 
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Anlage 9 Muster Prüfliste für die Erstanerkennung/Erweiterung der Aner-
kennung als Prüfsachverständiger im Eisenbahnbereich, Fachbereich IOH 

Anerkennungsart: 
 Erstanerkennung (N) /  Erweiterung (E)  

 
Datum:  

Antragsteller (PSV):  Sachbearbeiter: 
GA 21xx; 
GA 21xx 
Beteiligte: 
 

 Prüfungsergebnis Bemerkungen 

 Anerkennungsvoraussetzungen sind erfüllt.  

 Anerkennungsvoraussetzungen sind nicht erfüllt.  

 Antragunterlagen liegen vollständig vor.  

 Antragunterlagen liegen nicht vollständig vor.  

 Die Nachweise für die erforderliche Sach-/Fachkunde 
liegen anforderungsgemäß vor. 

 

 
Der Nachweis für die erforderliche Sach-/Fachkunde 
Ist hinreichend belegt. Eine weitere (mündliche) Prüfung ist 
nicht erforderlich. 

 

 Die Nachweise für die erforderliche Sach-/Fachkunde1 
liegen nicht hinreichend vor. 

 

 

Der Nachweis für die erforderliche Sach-/Fachkunde 
konnte nicht hinreichend belegt werden, daher wird eine 
mündliche Prüfung2 in den folgenden Fächern als erforderlich 
erachtet:  
 

 Fach 1: Eisenbahn- und Verwaltungsrecht, 
 

 Fach 2: Grundlagen des Eisenbahnbetriebes und der 
Eisenbahntechnik, 
 

 Fach 3: Technik des Fach und Teilgebietes;  
Tätigkeitbereich.  
 

 

 
Abkürzungsverzeichnis 
 

PSV  Prüfsachverständiger 

N   Neu-/ Erstanerkennung 

E  Erweiterung der Anerkennung 

 

1Ausnahmen sind nach § 5 Absatz 6 EPSV möglich. 
2Ist die Sachkunde nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 und 3 EPSV nicht hinreichend 
belegt, so kann diese im Rahmen einer Prüfung nach § 5 Absatz 4 EPSV festgestellt werden. 
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N
E Nr. Prüfinhalt: Anerkennungsvoraussetzungen / Unterlagen 

/ Nachweise §§ ok Bemerkungen 

N 01 Liegt der tabellarische Lebenslauf vor? 
VV PSV 

§ 10 Abs. 
2 Nr. 1 

  

N 
E  02 

Liegen die Bestätigung der Anerkennungsbedingungen 
und Pflichten sowie die Zustimmung zur Veröffentlichung, 
Weitergabe der persönlichen Daten gemäß Anlage 3 vor? 

VV PSV 
§ 10  

Abs. 2 
Nr. 9, 

Anlage 3 

  

N 03 

Ist der Antragssteller (PSV) körperlich geeignet? Bzw. Liegt 
ein Nachweis über die körperliche Eignung vor, wie eine 
vom Antragssteller ausgestellte Eigenerklärung, die sich auf 
die Feststellung der körperlichen Eignung beschränkt?  
Die Begutachtung erfolgt unter Wahrung des 4-Augenprin-
zips. 

VV PSV 
§ 10  

Abs. 2 
Nr. 8 

 
  GA 21xx, 

 
  GA 21xx 

N  04 

Ist der Antragssteller (PSV) zuverlässig? Insbesondere, liegt 
ein polizeiliches Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 
Satz 1 BZRG oder ein vergleichbares Dokument in Abhän-
gigkeit der bestehenden Staatszugehörigkeit vor? Liegt das 
Dokument im Original vor, (ohne Eintragung, die gegen eine 
Anerkennung spricht), ist es nicht älter als drei Monate? 
Die Begutachtung erfolgt unter Wahrung des 4-Augenprin-
zips. 

VV PSV 
§ 10  

Abs. 2 
Nr. 7 

 

  GA 21xx, 
 

  GA 21xx 
 

N 05 

Relevant, wenn sich der Antragsteller im Arbeits- oder öf-
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnis befindet:  
Liegt eine Erklärung (Freistellungserklärung) des Arbeit-
gebers vor, die bestätigt, dass der Arbeitgeber den Antrags-
steller für die PSV-Tätigkeit weisungsfrei stellt? 

VV PSV 
§ 10 

Abs. 2 
Nr. 5 

  

N 06 

Sofern bereits vorhanden, ansonsten spätestens nach der 
Erstanerkennung: 
Liegt für die Tätigkeit des Antragstellers / PSV im Eisen-
bahnbereich ein Nachweis über den Abschluss einer Be-
rufshaftpflichtversicherung vor, in dem die folgenden Be-
dingungen gemäß § 16 EPSV erfüllt sind:  

o Erhält der PSV diese Haftpflichtversicherung wäh-
rend der Dauer der Anerkennung aufrecht? 

o Weist diese Haftpflichtversicherung für Personen-
schäden sowie Sach- und Vermögensschäden 
eine Mindestversicherungssumme in Höhe von 2,5 
Millionen Euro für jeden Versicherungsfall sowie 
mindestens eine zweifache Deckung für das ge-
samte Jahr auf? 

o Ist der Versicherungsschutz mit der Nachhaftung 
von mindestens fünf Jahre über den Zeitpunkt der 
Beendigung des Versicherungsvertrages ausge-
stattet? 

Optional bei Mitversicherung: 
Hat das Unternehmen, das den Antragssteller / PSV be-
schäftigt, eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, die 
ihn namentlich und mit der Tätigkeit als PSV im Eisenbahn-
bereich einbezieht?  

VV PSV 
§ 10  

Abs. 4 
 

  

N 
E 07 

Sofern bereits vorhanden, ansonsten spätestens nach der 
Erstanerkennung: 
Hat der Antragsteller (PSV) die für die Ausübung seiner Tä-
tigkeit erforderlichen Mittel, technischen Einrichtungen und 
Ausrüstungen gemäß § 19 EPSV? Liegt eine Bescheini-
gung der erforderlichen Mittel vor? 
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N 
E 08 

Sind die folgenden Anforderungskriterien für die Ausbildung 
erfüllt: 
Liegt ein Abschlusszeugnis (Kopie) von einer deutschen 
Hochschule oder Universität (Bachelor, Master, Dipl.-Ing., 
Promotion) für das beantragte Fachgebiet vor? 

VV PSV 
§ 10 

(2) Nr. 2 
 

  

N 
E 09 

Optional zu P 09: 
Liegt ein Abschlusszeugnis (Kopie) einer vergleichbaren 
Ausbildung in einem Mitgliedstaat der EU in einer Fachrich-
tung, die einschlägig ist für das beantragte Fachgebiet ist?  

   

N 
E 10 

Relevant, wenn der Schul- oder Hochschulabschluss nicht 
in deutscher Sprache vorliegt:  
Liegt ein Nachweis über die für die Prüfertätigkeit notwen-
digen deutschen Sprachkenntnisse nach § 4 Abs. 2 Nr. 5 
EPSV vor? 

VV PSV 
§ 10  

Abs. 2 
Nr. 6 

  

N 
E 11 

 Liegt für den Tätigkeitsbereich Verbundbau eine  
Anerkennung im Tätigkeitsbereich Massivbau oder Stahl-
bau vor?  

VV PSV 
Anlage 1 

 
  

N 
E 12 

 Liegt für den Tätigkeitsbereich Geokunststoffe eine  
Anerkennung im Tätigkeitsbereich Erd- und Grundbau oder 
Tunnelbau vor? 

VV PSV 
Anlage 1 

 
  

N
E 13 

Sind die Anforderungskriterien der bestehenden Qualifika-
tion nachweislich erfüllt, indem:  

 für den Tätigkeitbereich Schweißtechnik eine 
Qualifikation als Schweißfachingenieur vorliegt? 

VV PSV 
§ 9   

N
E 14 

für das beantragte Fachgebiet Hochbau die An-
erkennung als Sachverständiger im Brandschutz 
vorliegt? 

   

N
E 15 

für die Fachgebiete Ingenieurbau und Oberbau 
ein Abschlusszeugnis vorliegt, dass ein eines Stu-
diums im Bauwesen belegt? 

   

N
E 16 

für den Tätigkeitsbereich Felsbau liegt ein Ab-
schluss eines Studiums der Geologie vor  
(optional). 

   

N
E 17 

für das Fachgebiet Hochbau ein Abschluss-
zeugnis vorliegt, das ein Studium im Bauwesen o-
der einen vergleichbaren Studiengang mit den 
Schwerpunkt Brandschutz belegt? 

   

N
E 18 

Liegen Tätigkeitsnachweise der Fachkunde im beantrag-
ten Fachgebiet vor, wie:  

a. Verzeichnis über die vom Antragssteller eigenver-
antwortlich bearbeitete (statisch, konstruktiv 
schwierige) Vorhaben unter Angaben der Projekt-
bezeichnung, Ort, Zeit, Ausführungsart und die ver-
antwortliche Stelle, welche die bautechnische Prü-
fung durchgeführt hat? 

VV PSV 
§ 10  

Abs. 2 
Nr. 3 b 

 

  

N
E 19 

b. Vorlage von mindestens zwei Vorhaben aus denen 
Verzeichnis (Bauwerksübersichtspläne, Erläute-
rungsbericht etc.), mit Benennung der Personen, 
welche über fachliche und persönliche Eignung 
des Bewerbers Auskunft geben können? 

   

N 
E 20 

c. Prüfverzeichnisse der letzten fünf Jahre, bei bereits 
erbrachten Prüfleistungen (auch Mitwirkung bei der 
Prüfung). 
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/ Nachweise §§ ok Bemerkungen 

N 
E 21 

d. Schulungs- oder Ausbildungsnachweise, Beteili-
gung in Ausschüssen zur Erarbeitung von Vor-
schriften und Nachweise über durchgeführte Fort-
bildungsmaßnahmen der letzten 5 Jahre? 

   

N 
E 22 

Ist die Fachkunde im relevanten Fachgebiet in den Punkten 
gemäß Anlage 1 nachgewiesen: 
1. Eisenbahn- und Verwaltungsrecht 
Zu 1.1 Verfügt der PSV über Grundkenntnisse, insbeson-
dere im Verwaltungsverfahren 
Zu 1.2 Sind vertiefte Kenntnisse über den Ablauf der ein-
schlägigen eisenbahnrechtlichen Verwaltungsverfahren vor-
handen? 
Zu 1.3 Sind vertiefte Kenntnisse über die Rolle des PSV im 
Genehmigungsverfahren, insbesondere auch in Abgren-
zung zu den anderen Beteiligten eines Verwaltungsverfah-
rens vorhanden? 
Zu 1.4 Sind Grundkenntnisse im Eisenbahnrecht, insbeson-
dere über die ARdT vorhanden? 

EPSV 
§ 4  

Abs. 2 
Nr. 2, 

Anlage 1 

  

N 
E 23 

2. Grundlagen des Eisenbahnbetriebs und der Eisenbahn-
technik 
Sind Grundkenntnisse über die Anforderungen im Eisen-
bahnbereich, insbesondere in Bezug auf die 
EBO vorhanden? 

   

N 
E 24 

3. Technik des Fach- und Teilgebietes  
(je beantragtem Tätigkeitbereich) 
Sind vertiefte Kenntnisse in den Bereichen theoretische 
Grundlagen und Baupraxis, für das die Anerkennung als 
PSV beantragt wird vorhanden? 

 
 

  

N 25 
Liegen Zeugnisse (Kopie) der bisherigen Arbeitgeber vor? VV PSV 

§ 10  
Abs. 2 
Nr. 3 a 

 

 

N
E 26 

Ist für die beantragten Tätigkeiten eine ausreichende Be-
rufserfahrung in den folgenden Fach- und Teilgebieten vor-
handen, wie 

  Teilgebiet Brückenbau einschließlich des konstruktiven 
Ingenieurbaus: 

a. liegen mehr als 10 Jahre praktische Berufserfah-
rung vor, 

b. liegen Berufserfahrung bei der Anfertigung von 
Standsicherheitsnachweisen vor, 

c. liegen Berufserfahrung bei der bautechnischen 
Prüfung als Mitarbeiter einer Bauaufsichtsbehörde, 
eines Prüfamtes oder eines anerkannten Prüfers 
für bautechnische Nachweise im Eisenbahnbau 
vor, 

a. d) liegen Berufserfahrung bei der Bauleitung oder 
der Überwachung statisch und konstruktiv schwie-
riger Bauvorhaben vor und 

b. e) liegen Anerkennungen als Prüfingenieur eines 
Bundeslandes für das betreffende Teilgebiet, für 
das die Anerkennung als Prüf-sachverständiger 
beantragt wird (fakultativ) vor? 

EPSV 
§ 4 Abs. 
2 Nr. 3. 

Anlage 2 
 

  

N 
E 27   Teilgebiet Brückenbau einschließlich des konstruktiven 

Ingenieurbaus, Tätigkeitsbereich Schweißtechnik:     
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N
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/ Nachweise §§ ok Bemerkungen 

a. liegen mehr als 10 Jahre praktische Berufserfah-
rung vor, 

b. liegen Berufserfahrung bei der bautechnischen 
Prüfung als Mitarbeiter einer Bauaufsichtsbehörde, 
eines Prüfamtes oder eines anerkannten Prüfers 
für bautechnische Nachweise im Eisenbahnbau 
vor, 

c. liegen Berufserfahrung bei der Bauleitung oder der 
Überwachung statisch und konstruktiv schwieriger 
Bauvorhaben vor und 

d. d) ist die Anerkennung als Schweißfachingenieur 
vorhanden?  

N
E 28 

  Teilgebiet Geotechnik und Tunnelbau: 
a. liegen mehr als 10 Jahre praktische Berufserfah-

rung vor, 
b. liegen Berufserfahrung bei der Anfertigung von 

Standsicherheitsnachweisen von statisch und kon-
struktiv schwierigen Bauvorhaben vor, 

c. liegen Berufserfahrung bei der bautechnischen 
Prüfung als Mitarbeiter einer Bauaufsichtsbehörde, 
eines Prüfamtes oder eines anerkannten Prüfers 
für bautechnische Nachweise im Eisenbahnbau 
vor und 

d. d) liegen Berufserfahrung bei der Bauleitung oder 
der Überwachung statisch und konstruktiv schwie-
riger Bauvorhaben vor? 

   

N 
E 29 

  Teilgebiet Geotechnik und im Tunnelbau, Tätigkeitsbe-
reich Felsbau: 

a. liegen mehr als 10 Jahre praktische Berufserfah-
rung vor, 

b. liegen Berufserfahrung bei der Anfertigung von 
Standsicherheitsnachweisen von statisch und kon-
struktiv schwierigen Bauvorhaben vor und 

c. liegen Berufserfahrung bei der bautechnischen 
Prüfung als Mitarbeiter einer Bauaufsichtsbehörde, 
eines Prüfamtes oder eines anerkannten Prüfers 
für bautechnische Nachweise im Eisenbahnbau 
vor, 

d. liegen Berufserfahrung bei der Bauleitung oder der 
Überwachung statisch und konstruktiv schwieriger 
Bauvorhaben vor, 

e. liegt die Ausprägung der Anerkennung als PSV für 
das Teilgebiet Felsbau oder Nachweis über eine 
Qualifikation als Geologe vor? (optional) 

   

N 30 

  Fachgebiet Oberbau: 
a. liegen mehr als 10 Jahre praktische Berufserfah-

rung vor, 
b. liegen Berufserfahrung in der Planung, Prüfung 

und Ausführung von Oberbauanlagen vor? 

   

N 31 

  Fachgebiet Hochbau, Tätigkeitbereich vorbeugender 
Brandschutz: 

a. liegen mehr als 5 Jahre praktische Berufserfahrung 
vor, 
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/ Nachweise §§ ok Bemerkungen 

b. liegt Berufserfahrung in der brandschutztechni-
schen Planung, Prüfung und Ausführung von Ge-
bäuden im Bereich vor:  
 des abwehrenden Brandschutzes, 
 des Brandverhaltens von Bauprodukten und-  
 des anlagentechnischen Brandschutzes, 
 Kenntnis des einschlägigen Regelwerks und 

der Nachweisverfahren in diesen Bereichen? 
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Anlage 10 Muster Prüfliste für die Verlängerung der Anerkennung als Prüf-
sachverständiger im Eisenbahnbereich, Fachbereich IOH  

 

Anerkennungsart: Verlängerung (V) 
 Datum:  

Antragsteller / PSV:  Sachbearbeiter: 
GA 21xx; 
GA 21xx 
Beteiligte: 
 

 Prüfungsergebnis Bemerkungen 

 Anerkennungsvoraussetzungen sind erfüllt.  

 Anerkennungsvoraussetzungen sind nicht erfüllt.  

 Antragunterlagen liegen vollständig vor.  

 Antragunterlagen liegen nicht vollständig vor.  

 Die Nachweise für die erforderliche Sach-/Fachkunde 
liegen anforderungsgemäß vor. 

 

 Die Nachweise für die erforderliche Sach-/Fachkunde 
liegen nicht anforderungsgemäß vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abkürzungsverzeichnis 
 

PSV  Prüfsachverständiger 
V  Verlängerung der Anerkennung 
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V 01 
Liegen die Bestätigung der Anerkennungsbedingungen 
und Pflichten sowie die Zustimmung zur Veröffentlichung, 
Weitergabe der persönlichen Daten gemäß Anlage 4 vor? 

VV PSV  
§ 11  

Abs. 2 
Nr. 9,  

Anlage 4 

  

V 02 

Ist der Antragssteller (PSV) körperlich geeignet? Bzw. Liegt 
ein Nachweis über die körperliche Eignung vor, wie eine 
vom Antragssteller ausgestellte Eigenerklärung, die sich auf 
die Feststellung der körperlichen Eignung beschränkt?  
Die Begutachtung erfolgt unter Wahrung des 4-Augenprin-
zips. 

VV PSV  
§ 11  

Abs. 2 
Nr. 6 

 
  GA 21xx, 

 
  GA 21xx 

V 03 

Ist der Antragssteller (PSV) zuverlässig? Insbesondere, liegt 
ein polizeiliches Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 
Satz 1 BZRG oder ein vergleichbares Dokument in Abhän-
gigkeit der bestehenden Staatszugehörigkeit vor? Liegt das 
Dokument im Original vor, (ohne Eintragung, die gegen eine 
Anerkennung spricht), ist es nicht älter als drei Monate? 
Die Begutachtung erfolgt unter Wahrung des 4-Augenprin-
zips. 

VV PSV 
§ 11  

Abs. 2 
Nr. 5 

 

  GA 21xx, 
 

  GA 21xx 
 

V 04 

Liegt für die Tätigkeit des Antragstellers / PSV im Eisen-
bahnbereich ein Nachweis über den Abschluss einer Be-
rufshaftpflichtversicherung vor, in dem die folgenden Be-
dingungen gemäß § 16 EPSV erfüllt sind:  

o Erhält der PSV diese Haftpflichtversicherung wäh-
rend der Dauer der Anerkennung aufrecht? 

o Weist diese Haftpflichtversicherung für Personen-
schäden sowie Sach- und Vermögensschäden 
eine Mindestversicherungssumme in Höhe von 2,5 
Millionen Euro für jeden Versicherungsfall sowie 
mindestens eine zweifache Deckung für das ge-
samte Jahr auf? 

o Ist der Versicherungsschutz mit der Nachhaftung 
von mindestens fünf Jahre über den Zeitpunkt der 
Beendigung des Versicherungsvertrages ausge-
stattet? 

Optional bei Mitversicherung: 
Hat das Unternehmen, das den Antragssteller / PSV be-
schäftigt, eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, die 
ihn namentlich und mit der Tätigkeit im Eisenbahnbau ein-
bezieht? 

VV PSV  
§ 11 Abs. 

2 Nr. 7 
 

  

V 05 

Hat der Antragsteller (PSV) die für die Ausübung seiner Tä-
tigkeit erforderlichen Mittel, technischen Einrichtungen und 
Ausrüstungen gemäß § 19 EPSV? Liegt eine Bescheini-
gung der erforderlichen Mittel vor? 

VV PSV  
§ 11 Abs. 

2 Nr. 8 
 

  

V 06 

Der PSV hat sich regelmäßig, mindestens einmal jährlich, 
fortzubilden und den Erfahrungsaustausch zu pflegen. 
Liegen Nachweise über Fortbildung und den Erfahrungs-
austausch vor, die die Teilnahme nach der Erteilung der 
vorhandenen Anerkennung an relevante Lehr- oder Fortbil-
dungsveranstaltungen belegen? 

VV PSV 
§ 11 

Abs. 2 
Nr. 2 
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/ Nachweise §§ ok Bemerkungen 

V 07 

Liegen Nachweise über Arbeitsergebnisse vor, die der 
PSV nach der Erteilung der vorhandenen Anerkennung im 
relevanten Fachgebiet selbst erbracht hat? 

VV PSV 
§11 

Abs. 2 
Nr. 1, 

Anlage 8 

  

V 08 

Liegen Nachweise über Prüfungen vor, die der PSV nach 
der Erteilung der vorhandenen Anerkennung bestanden 
hat? 

VV PSV 
§11 

Abs. 2 
Nr. 3 

  

V 09 

Liegen Nachweise über berufliche Veränderungen bei 
der bisherigen Tätigkeit nach § 10 (2) Nr. 3 und bei bereits 
vorhandenen staatlichen Anerkennungen nach § 10 (2) Nr. 
4, die nach der Erteilung der vorhandenen Anerkennung ein-
getreten sind? 

VV PSV 
§11 

Abs. 2 
Nr. 4. 

  

V 10 

Relevant, wenn die zuständige Außenstelle/n (Sb 2) oder die 
Zentrale beteiligt wird. 
Liegt die Stellungnahme über die gesammelten Erfahrungen 
(unter Bezugnahme auf eine oder mehrere Maßnahmen aus 
dem Tätigkeitsverzeichnis nach § 11 (2) Nr. 1) mit dem PSV 
vor? 

VV PSV 
§ 11  

Abs. 3 
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